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Stehleitern

Weitere Informationen:

BGV D36 „Leitern und Tritte“ 
DIN EN 131 – 1 und 2
Betriebssicherheitsverordnung
TRBS 2121, Teil 2 

● Nur Stehleitern verwenden,
die fest angebrachte Spreizsiche-
rungen haben.
● Zum Anstrich von Holzleitern
keine deckenden Anstrichfarben
verwenden.
● Schadhafte Leitern nicht be-
nutzen, z.B. angebrochene
 Holme und Sprossen von Holz -
leitern, verbogene oder an ge -
knickte Metallleitern.

● Angebrochene Holme, Wan-
gen und Sprossen von Holzlei-
tern nicht flicken.
● Holzleitern gegen Witterungs-
und Temperatureinflüsse ge-
schützt lagern.
● Ausreichend hohe Leitern be-
reitstellen.
● Stehleitern standsicher auf -
stellen, gegen Einsinken und
Umfallen sichern. Auf wirksame
Spreizsicherung achten �.
● Stehleitern nicht wie Anlege-
leitern benutzen.
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● Auf Treppen und schiefen
 Ebenen nur Stehleitern mit Holm-
verlängerungen einsetzen �.
● Jede Holmverlängerung mit
mindestens 2 Leiterklammern
bzw. Klemmlaschen befestigen.
Befestigungsabstand gemäß
Montageanleitung.
● Von Stehleitern nicht auf
 andere Arbeitsplätze und
Verkehrs wege übersteigen.
● Oberste Sprosse bzw. Stufe
nicht besteigen; nur bei Leitern
mit Sicherheitsbrücke und Halte-
vorrichtung ist das Betreten der
obersten Stufe zulässig �.
● Leitern im Verkehrsbereich
durch Absperrungen sichern.

Prüfungen

● Art, Umfang und Fristen er -
forderlicher Prüfungen festlegen
(Gefährdungsbeurteilung) und
einhalten, z.B.
– auf augenscheinliche Mängel
vor jeder Benutzung,

– regelmäßig durch eine beauf-
tragte Person.

● Ergebnisse dokumentieren.

Zusätzliche Hinweise für  
mehrteilige Stehleitern 

● Stehleiter erst betreten, wenn
druck- und zugfeste Spreizsiche-
rung wirksam ist �.
● Leiter nur bis zu der vom Her-
steller angegebenen Länge zu-
sammenstecken oder ausziehen.
● Bei Schiebeleitern auf freie
Beweglichkeit der Abweiser so-
wie auf Einrasten der Feststell-
einrichtungen achten.
● Die oberen vier Sprossen bei
Stehleitern mit aufgesetzter
Schiebeleiter nicht betreten.
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